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Der Unternehmer der Leistungsgesellschaft

Für den deutschen Unternehmer 1St das politische Klima rauher geworden. Er indet
sich 1n der gesellschaftspolitischen Dıiıskussion plötzlıch VO  ’ weıiten Kreıisen VOT allem
der akademischen Jugend auf die Anklagebank und für vielfache Fehlent-
wicklungen unNnscIier Gesellschaft verantwortlich yemacht, während celbst noch ylaub-
LE, Anerkennung und ank für den wirtschaftlichen Wiederautbau nach dem verlore-
1831491 Krieg beanspruchen können. Eın nıcht unbedeutender Teil der Jungen (sene-
ratiıon, oftmals gerade Kınder AUsSs wohlsituierten Familien, stellt Wıirtschafts-
un Gesellschaftssystem insgesamt 1n Frage, qualifiziert als „Leistungsgesellschaft“
ab und spricht VO  w der Notwendigkeit „systemüberwindender Reformen“. Zum Teil
erlebt altmarxistisches Gedankengut des neunzehnten Jahrhunderts ine un  etfe

Renaı1ssance, auch 1n Kreısen, die traditionell dem Soz1ialısmus 1n al seinen Spielarten
ternstanden . Diese Kritik der Leistungsgesellschaft 1St 1mMm übrigen nıcht beschränkt
auf die Bundesrepublik oder ine bestimmte Parteı:; Ühnliche Strömungen finden sıch 1n
allen Industrieländern der westlichen Welt

Es WwWare einfach, die Ursache tür diesen Bewufßtseinswandel ILULT: 1n geheimer Un-
terwanderung aus dem Osten suchen. Oftenbar WAar schon brüchig den
geistigen Fundamenten UuUlLNlseIrer Wirtschaftsordnung, konnten ihre tragenden ethischen
Gehalte jedenftalls nıcht überzeugend vermittelt werden, die kritische ewegung

hohe Wellen schlagen konnte. Tatsächlich oreift dıe nternehmerschaft für Verte1i-
dıgung und Rechtftertigung ihrer Stellung und des marktwirtschaftlichen Systems oft-
mals ausgerechnet auf jenes liberalistische Gedankengut zurück, das 1m neunzehnten
Jahrhundert die Kapıtalismuskritik auslöste: Man erinnert die wirtschaftlichen Er-
tolge der Vergangenheit, verspricht einen noch höheren materiellen Wohlstand und
erklärt sıch als nıcht zuständig tür gesellschaftliıche Mifßstände, die nıcht der Waırtschaft,
sondern dem Staat anzulasten selen. ine solche pragmatische, hinhaltende Verteidi-
Sung 1St aber keine philosophisch und ethisch überzeugende Konzeption, dıie der Suche
unNnserer Jugend nach Idealen entspräche, nach eliner Ordnung, die allen mehr Gerech-
tigkeit, mehr „Lebensqualität“, mehr umanıtät ermöglicht.

Im „Schwerpunktprogramm tür die politische Arbeit der DSE“ VO AA Juli 1971 wurde beispiels-
weılse als Kennzeichen des kapitalistischen Systems kritisiert, daß sich die Unternehmer den „Mehrwert“
aneıgnen. „Unter Mehrwert 1St der Teıl der geleisteten Arbeıt verstehen, der ıcht entlohnt wird, sSO1N-

ern innerbetrieblich investiert der persönlich VOI den Kapitaleignern verbraucht wird.“ Hıer feierte
die altmarxiıstische Arbeitswertlehre Urständ. Vgl azu \n Nell-Breuning, Der Arbeitswertlehre Z UU

Gedächtnis, 1n dieser Zschr. 191 (1973) 607-—616.
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Das Schlagwort VO  } der „Leistungsgesellschaft“

Manchem Unternehmer 1St der Vorwurf die „Leistungsgesellschaft“ immer
noch schlechterdings unverständlich. Für ıh: ISTt „Leistung“ schon VO Wortsinn her
eın posıtıver Wertbegrift, und £ühlt sıch stolz auf die Leistung der deutschen Unter-
nehmerschaft. So kommt dann autf Unternehmertagungen Podiumsdiskussionen
über das Thema „Ist Wohlstand ohne Leistung möglıch?‘ und INa  9} £ühlt sıch beru-
hıgt, WE VO  ; allen Beteiligten zugegeben wird, daß wirtschaftlicher Wohlstand, den
alle bejahen und der den Kritikern unseTres Gesellschaftssystems SE die FExistenz- un
Kritikmöglichkeit 1ibt, notwendigerweıse autf Leistung autbaut. Diese Argumentatıon
wirkt aber deshalb wen1g überzeugend, weıl s1e die eigentlichen kritischen Finwände
verfehlt.

Die vernünftigeren Kritiker uUuNSsSeTES Gesellschaftssystems lehnen nämlich nıcht ede
Art VO  w Leistung grundsätzlich ab; wırd auch nıcht notwendigerweise behauptet,
da{ß uns 1ın unserer Gesellschaft wirklich schlechtgehe. Im Anschlufß Gedanken
VO  e} Herbert Marcuse fragt INa vielmehr, ob WIr die 1n uUuNseTeTr wirtschaflichen und
gesellschaftlichen Sıtuation gegebenen Möglichkeiten ausgeschöpft hätten. Niıcht der
Unterschied 7zwischen heute und früher oder zwischen 1er und drüben 1n den soz1alisti-
schen Ländern se1l untersuchen, sondern der Unterschied 7zwischen dem, W AS iSt,; un
dem, W 2a5 den gegebenen Umständen möglich ware. Sınd WIr nıcht vielleicht
bescheiden SCWESCH 1n unseren Ansprüchen 1ine humanere Gesellschaftsordnung?

Dabe:i wırd hingewiesen auf einen tiefgreifenden Wandel, der sıch 1in den entwickel-
ten Industrieländern in den etzten Jahrzehnten vollzogen hat Wiährend Jahrtausende
hindurch der Mensch durch die unmittelbare Notwendigkeıt der Sicherung selner phy-
sischen Exı1istenz harter Arbeit CEZWUNSCH wurde 1mM Kampf MI1t der Natur, der
seinen Lebensunterhalt abtrotzen mußte, hat sıch durch die technischen Fortschritte
dieser ruck A ersten Mal ein wen1g gelockert. Zur reinen Existenzsicherung bräuch-
te der Mensch heute nıcht mehr intens1v arbeiten W 1e€e früher oder w1e das bei uns

noch üblich ISst. Die Maschinen sind 1in der Lage, ıhm die wirtschaf#lichen Güter, die
zZUu Leben braucht, leichter und besser ZUr Vertügung stellen.

Dabei t5ällt aber auf, daß der Leistungsdruck, der auf dem einzelnen lastet, des
Wohlstands nıcht 1e] geringer geworden ESts w1e INan sıch aufgrund des techni-
schen und wirtschaftlichen Fortschritts eigentlich hätte können. Früher wurde
MIt einer bestimmten Stufe wirtschaftlichen Wohlergehens auch ine Befriedigung der
Bedürfnisse erreicht; der einzelne fühlte sich frei VO  H dem Druck, arbeiten mussen,
un konnte sıch nach uUSt un Liebe anderen Beschäftigungen oder Interessen hinge-
ben In den entwickelten Industriegesellschaften wird auf den einzelnen ein sozialer
Druck ausgeübt, 1m Dienst der Wirtschaft immer mehr leisten, dem sich kaum

entziehen verma$s.
Auch innerhal der Wohlstandsgesellschaften wırd der stärkste Leistungsdruck m

SO eLtwa2 auf den Bayerischen Unternehmertagen 1971 21 1971
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rade auf jene Gesellschaftsschichten ausgeübt, die aufgrund ihres hohen Einkommens
die harte Arbeit der wirtschaftlichen Existenzsicherung willen wenı1gsten nötıg
hätten, nämlich die Führungskräfte und die Unternehmer

Damıt stellt sich die rage Rechtfertigen die (marginalen) Produkte, IMN 1n
menschlicher Lebenserfüllung, die durch diesen Leistungsdruck des Wirtschaftssystems
erbracht werden, den ihrer Herstellung erforderlichen (marginalen) Aufwand
menschlichen Kräften und „Arbeitsleid“? SO schwer sein dürfte, diese Termin1ı WI1S-
senschaftlich oder Sal operational definieren, sollte doch nıcht 1Ur 1M betriebs-
wirtschaftlichen, sondern auch 1m allgemein menschlichen, humanen Sınn der Ertrag
menschlicher Arbeit den erforderlichen Aufwand übersteigen. Besitzen WIF, w1ıe o}
behauptet wırd, 1im Wettbewerbssystem einen Regelmechanismus, der uns 1in die ähe
dieses Ziels {ührt, oder enthält das 5System bestimmte Faktoren, die die Erreichung die-
ses Ziels optimaler Bedürfnisbefriedigung grundsätzlich vereiteln und menschliche Kes
benswerte verfälschen? Dies ware beispielsweise dann der Fall, WenNnn der Mensch ohne
wirkliche Notwendigkeit VO Wirtschaftsprozefß 1n Anspruch 2A  3995001 wird, da{ß
darüber wichtigere Sınnerfüllungen des menschlichen Daseins 1Anz kommen. Wohl-
stand durch Leistung: ber W as 1St echter Wohlstand, W 4ds echte Leistung?

Die Rolle des Unternehmers

Wenn VO Leistungsdruck der Wirtschaft die ede iSt, richtet siıch der populäre Vor-
wurf zunächst die Unternehmerschaft. Sınd doch die Unternehmer, die die
Entscheidungen über das Was und das Wıe der Produktion VO  w Gütern und Dienst-
leistungen treffen. Nun 1St aber der Unternehmerbegriff nıcht 1Ur 1n der populären
Diskussion, sondern auch in der wissenschaftlichen Literatur vieldeutig und umstritten.
uch in den Dokumenten der katholischen Soziallehre wiıird VO Unternehmer fast
ausschlieflich 1n seiner Eigenschaft als E1ıgentümer der Produktionsmuittel oder als Ar-
beitgeber gyesprochen. Damıt 1STt seine Funktion aber nıcht zureichend umschrieben.

Diese Unschärfe des Unternehmerbegriffs hängt teilweise mMI1t der geschichtlichen
Entwicklung Z  MMECN, ın der sıch E allmählich der Unternehmer als Träger des
Wırtschaftsgeschehens herauskristallisierte. In einer statıschen Wırtschaftsgesellschaft
mit gleichbleibenden Produktionsweisen zab ZW AAar Eıgentümer, die auf eıgene Rech-
NUunNng un: Gefahr produzlierten, verkautten und Hilfskräfte beschäftigten, aber WIr
würden S1e nıcht als „Unternehmer“ 1m modernen Sınn bezeichnen. Als aber mIiIt der
industriellen Revolution und ıhren technologischen Veränaerungen mehr Kapital CI-

torderlich wurde, nıcht mehr für einen fest umrıssenen Kundenkreıs, sondern für
einen unbestimmten Markt produzieren, auf dem die Absatzchancen zunächst -
vewiß erscheinen mulßsten, wurde VO  w dem tranzösıschen Nationalökonomen Richard

Vgl Wallraft, Arbeit un! Arbeitsethos 1m Blickfeld der katholischen Ethik, 1n * Von der Ar-
beit (Hannover AL
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Cantillon der Begriff des „Entrepreneur” epragt als des Mannes, der Produktions-
faktoren zew1ssen reisen kauft, Guüter produzieren, deren Preiıs ungewi1fß 1St.
Der Unternehmer wurde also VO Kapital her definiert, das tür die Unternehmung
bereitstellt und für das das Risiko tragt. Auch 1n der englischen Nationalökonomie
VO  } dam Smith und Davıd Ricardo WAar der Unternehmer wesentlich Kapiıtalıst, der
den Arbeitern Handwerkszeug, Rohmaterial und Subsistenzmittel vorschießt und
Ende 4U5 dem Verkauf der Produkte nıcht 1UT seinen Eınsatz wiedergewinnt, sondern
darüber hinaus noch einen Profit kassjert. Diese Auffassung VO Unternehmer als
Kapitalısten, noch dazu verbunden mi1t der Arbeitswertlehre, ıldete die Grundlage
der Kapitalismuskritik VO  z arl Marx und spielt hıs heute 1n der ideologischen Dis-
kussıon ıne zentrale, W CII auch verhängnisvolle Rolle

In der Zwischenzeit sollte aber klargeworden se1n, da{ß Kapitalıist und Unterneh-
183918 Wel verschiedene Funktionen ausüben, auch WENN s1e häufig 1n der Person des
E1ıgentümer-Unternehmers vereinigt werden. Der Eıgentümer (Kapitalist) stellt das
Kapıtal ZUuUr Verftügung, tragt das wirtschaftliche Rısıko und für sich ine
Rendite. Der Unternehmer leitet das Unternehmen, triftt die wirtschaftlichen Entschei-
dungen und kombiniert die Produktionstaktoren. Das geschäftliche Rısıko wiırd VON)

E1ıgentümer etragen,; nıcht VO Unternehmer als solchem. Dieser haftet 1m schlimm-
Sten Fall mi1t seinem Posten tür den Erfolg des Unternehmens, WENN nıcht zugleich
auch Kapıtal beteiligt E Man hat vorgeschlagen, den Unternehmer als den Rısıko-
gestalter anzusehen, als den Mann, der durch se1ne Entscheidungen unversicher-
bares geschäftliches Risiko in die Welrt bringt und ıhm seine spezifische orm gibt *.
Der Profit fÄällt zunächst dem Unternehmen un damıiıt mittelbar dem Eıgentümer,
hingegen dem Unternehmer 1U  — insofern, als dieser durch Eıgentum oder besondere
vertragliche Abmachung daran beteiligt 1St Allerdings 1St der Unternehmer VO  - den
risıkobereiten Kapıitalgebern abhängig, die weniıgstens ZUr Gründung, Umwandlung,
Kapıtalerhöhung oder Liquidation des Unternehmens selber als Risikogestalter tätıg
werden mussen.

Den Iyp des Unternehmers o1bt LLUTL 1n einer dynamıschen Wiırtschaft, 1n der
Produktion und Verbrauch, (süter und Preise nıcht ein für allemal festgelegt sind, SUO11-

dern dauernder Veränderung unterliegen. Besser müfte InNna  } vielleicht SaSch: Es 1St
der Unternehmer, der diese Dynamık des Wırtschaftsgeschehens verursacht, Verbrau-
cherwünsche vorwegnımmt, kostengünstigere Produktionsmethoden einführt, LEUE Ab-
satzmärkte und Bezugsquellen erschlie(St, NECUE industrielle Organisationsformen schaflt.
Er erhindet WAar nıcht die technischen Möglichkeiten, aber für ihre WIrt-
schaftliche Verwertung. Joseph Schumpeter Mas mM1t der Kennzeichnung des Unterneh-
INEeTS als des Erneuerers (Innovators) einen bestimmten Aspekt scharft akzentulert
haben Nıcht alle Unternehmensgewinne lassen sıch AaUusSs Pionierleistungen erklären
(z Marktlagengewinne), nıcht jeder als Unternehmer Tätıge besitzt die dynamı-

Vgl Redlıich, Art Unternehmer, 1n ! Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 10 (Tübingen
486—498
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schen Qualitäten des Erneuerers 1 besonderen Ma{( ber ohne eine schöpferische Vor-
ausschau und Inıtiative, ohne risıkobereite Vorwegnahme zukünftiger Entwicklungen
ISTt ein erfolgreicher Unternehmer 1n der modernen Wırtschaft nıcht denkbar.

Der Unternehmensprofit dient dabei zugleich als Ansporn und als Erfolgsmaßstab.
Gewiınnmaximierung wırd darum allgemein als die Zielvorstellung angesehen, der
sıch der Unternehmer orlentiert. Dıies 1St aber siıcher iıne Vereinfachung: In den Ziel-
katalog des Unternehmens gehört auch 1ne NzZ Reihe VO  S Nebenzielen, die 1n der
natiıonalökonomischen Theorie leider vorwiegend 1LLUL als Randbedingungen behandelt
un damıt für die systematische Analyse vernachlässigt werden. Besser, WEenNn auch
unschärfer, ließe sıch die Zielsetzung des Unternehmers formulieren als „Fortbestand
un: Gedeihen des Unternehmens“. Dazu gehört zweiıtellos der Jangfristige Gewinn,
ohne den kein Unternehmen ex1istieren kann, aber ebenso die Posıition des Unterneh-
INeNSs 1m Markt und siıcher auch soz1ale Gesichtspunkte W1e€e eLIw2 die Sicherung der
Arbeitsplätze.

Das Streben nach Unternehmensprofit 1St außerdem nıcht gleichbedeutend mi1t ind1-
viduellem Ego1ismus. Typische Zielvorstellung des Unternehmers 1St nıcht die persön-
lıche Bereicherung. Die Verhaltensweise des Manager-Unternehmers, der eın rechtlich
Angestellter beim Unternehmen 1St, unterscheidet siıch wen1g VO  S der des E1ıgentümer-
Unternehmers. Beide iıdentifizieren sıch 1n ähnlicher Weıse 1n iıhrem Denken mi1t Mla
fem  “ Unternehmen. In einer Aktiengesellschaft ann OSa partiellen Konflikten
kommen zwiıischen den Interessen des Unternehmenss, vertireten VO  w} der Geschäftslei-
Lung, und den Interessen der wırtschaftlichen Eıgentümer (Aktionäre).

Mıt dem Unternehmer hat Wirtschaftssystem einen merkwürdigen Menschen-
schlag hervorgebracht: Ehrgeizig und erfolgsbesessen ordert AUS einem hohen und
subjektiv echten Verantwortungsgefühl heraus hohe Leistungen VO  } sıch und anderen
1im Dienst des Unternehmens, mMıiıt dem sıch identifiziert. Sıcher scha f eın Mensch,
dem 1Ur das ZuLte Leben tun 1St, kaum den Aufstieg die Spıtze eines yroßen
Industrieunternehmens, WECI1N nıcht VO  e iußeren Umständen vielleicht besonders
begünstigt wiıird (beispielsweise als Erbe eines väterlichen Betriebs). Anders als der
Arbeiter und bloße Angestellte 1St der Unternehmer nıcht durch arbeitsrechtliche Be-
stiımmungen VOTLT Ausbeutung geschützt. Nıcht selten beutet sich und seline Famiılie
Aaus bis Z Herzinfarkt. Der Aufstieg 1n diese Gruppe 1St nıcht mehr unbedingt
Vermögen gebunden, sondern wenı1gstens yrundsätzlich Menschen AaUS allen gesell-
schaftlichen Schichten durch Ausbildung und Leistung möglıch, wenngleich häufıig Be-
ziehungen, Herkunft, Protektion USW. 1ne Rolle spielen moögen. AÄhnlich wıe die politi-
sche Führungsschicht bıldet die Unternehmerscha keine veschlossene Klasse mehr.

Entscheidendes Kennzeichen 1St die wırtschaftliche Führungsposition: Als Unterneh-
INer 1St der Leiter eıiner Unternehmung bezeichnen, diejenige natürliche Person, die
darüber entscheidet, MNIT welcher Zielsetzung und 1n welcher Weıse S1e wırtschaftlich
tätıg wiırd. Be]l der Bedeutung der Industrieunternehmen für die Gesamtgesellschaft
entscheidet die Unternehmerschaft nıcht 1Ur über den Kurs der Wırtschaft, sondern
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damıt auch in weıtem Umfang über den Kurs der Gesellschaft. Die Unternehmer gelten
als die Vertreter „der Wirtschaft“ und ıdentifizieren häufig ıhre Interessen unbefangen
MI1t den Interessen aller 1n der Industrie Beschäftigten. Miıt ihrer Entscheidung über die
Produktion VO  w} Gütern und Dienstleistungen bestimmen S1e auch weıtgehend über das
Schicksal der 1ın der Wirtschaft tätıgen Menschen ıne relatıv schmale Gruppe über
die Vielen.

Legitimatıion der Unternehmensführung

Hıer stellt sich die rage Ist richt1ig, eıner ganz gleich WwW1e€e qualifizierten, wıe ohl-
meınenden und tüchtigen Führungselite ine derartige Machtposition über die Gesell-
schaft einzuräumen, S1E nıcht polıtisch VO  } allen Beteiligten, sondern VO  e den
Kapiıtaleigentümern dazu Jegitimiert wırd? ur Rechtfertigung seiner Führungsstel-
lung beruft siıch der Unternehmer Ja aut das Kapital, se1 1U  D selber E1ıgentümer des
Unternehmens oder 1LLUT Beauftragter der Kapitalgeber. Entspricht unseTer Auf-
fassung VO  w} der Freiheit und grundsätzlichen Gleichheit aller mündigen Bürger, die
keine angeborenen Privilegien un Rechte auf ıne gesellschaftliche Führungsrolle
mehr anerkennt, da{ß allein der Kapiıtalbesitz einer solchen gesellschaftlichen acht-
stellung Jegiıtimiert? Diese Frage Afßt sıch jedenfalls Jange nıcht abweisen, als das
Kapıtalvermögen der gewerblichen Wirtschaft noch ungleichmäßig verteilt 1St w1e
be]i uns ın der Bundesrepublik. Bedürtte diese Führungsrolle nıcht elıner politischen
Legitimatıon, se1l VO  w} seliten der Belegschaft der Unternehmen, se1l durch die (5e-
samtgesellschaft?

Solange die Unternehmerschaft ZUE Rechtfertigung ihrer Stellung ausschließlich mıt
dem Eıgentumsargument operiert, wırd s1e MILt Notwendigkeit solche kritischen Fra-
SCn provozıeren und jedentalls für die Grofßunternehmen NUur schwer befriedigende
Antworten darauf finden Lassen sıch doch die traditionellen E1igentumsargumente, die
sich pauschal ıne allgemeine Sozlalisierung riıchten, sıch aber mehr Leitbild
des persönlichen (auch Janglebigen) Konsume1gentums un des Produktiveigentums
eines andwirtschaftlichen oder handwerklichen Klein- oder Mittelbetriebs orıentieren,
nıcht ohne weiteres auf die modernen iındustriellen Grofßunternehmen anwenden. Nur
durch ıne StreNg sozialethische Argumentatıon Alt sıch Wirtschaftssystem recht-
tertigen, nämlıch durch den Nachweis, da{fß für alle Beteiligten besseren Ergeb-
nıssen führt als die enkbaren Alternatiıven.

Die tatsächliche Legitimatıon der Unternehmensführung erfolgt auch gar nıcht mehr
allein Aaus dem Eıgentum, WwW1€e die Juristische Konzeption noch erscheinen äßt Wer
dıie Unternehmensentscheidungen trıfft, MUu sıch durch Führungsqualıitäten, durch
persönliche Leıistung, durch Durchsetzungsvermögen auszeichnen. Andernfalls kann

sıch nıcht Jange der Spitze halten oder führt das Unternehmen über kurz oder
lang 1ın den geschäftlichen Ruin. SO kommt 1n der 7weıten oder dritten Generatıon
sroßer Familienunternehmen oft den bekannten Kriısen.
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Wenn mi1t den Großunternehmen aber NeUeE soz1iale Gebilde eigener Art entstanden
sind, wiıird be] unserem heutigen gesellschaftliıchen Bewußtsein die Forderung nach Mit-
bestimmung der 1m Unternehmen Tätıgen verständlich, die Forderung nach einer
ausdrücklichen Legitimation der Führenden durch die Geführten Sollten iın eiıner de-
mokratischen Gesellschaft doch die einer gesellschaftliıchen Autorität Unterworfenen
nach Möglichkeit Zustandekommen der S1e betreftenden gesellschaftlichen Entschei-
dungen mitwirkend beteiligt werden. In diesem Sınn hat die 505 Biedenkopf-Kom-
m1ss1ıo0nN AUS Art. un: des Grundgesetzes die Forderung abgeleitet, „dafß die Unter-
ordnung des Arbeitnehmers fremde Leitungs- und Organisationsgewalt 1mM Un-
ternehmen MI1t seiner Selbstbestimmtheıit, der hm rechtlich 7zuerkannten Möglichkeit,
seine 7 wecke selbst wählen und eigene Inıtiatiıven entwickeln, LLUTL lange VeIr-

einbar iSt, als S1e ıhre Entsprechung 1n Gestalt der Freiheit der Beteiligung den
Entscheidungen findet, die den Arbeitsprozeiß regeln und gestalten“ 6. S1e leıtet also
AUS der Natur des Unternehmens als einer orm der menschlichen Vergesellschaftung

Berufung auf die Menschenwürde das Recht auf Mitbestimmung ab
Die Arbeit 1St tür den Menschen nıcht 1LUF Mittel ZUuUr Beschaffung se1nes Lebens-

unterhalts: der Arbeitsvollzug cselber sollte ıhm ıne ZeW1sse Selbstentfaltung und Er-
füllung selnes Lebens vermiıtteln. Nıcht UmMSONST geben WIr 1mM Deutschen auf die Hra-
SC, W 45 einer sel, seinen Beruf All: Von dem, W a4s den ZaNzZCHN Tag über 1n seinen
wachsten und angesStreNgtLEsSTEN Stunden CUL, wiırd als Mensch gepragt. Der Betrieb
1Sst für den Arbeitnehmer der Raum seiner persönlichen Lebensentfaltung; hier erfährt

mehr als 1n Gemeinde, Kirche und Staat seine Gesellschaflichkeit.
Nun 1St der Arbeitnehmer aber in seiner Arbeit und iın seliner Eingliederung 1n die

betriebliche Umwelt VO Unternehmer abhängig. Der einzelne kann WAar kurzfristig
die Arbeit verweıigern, WEeNnN ıhm der Arbeitslohn das „Arbeitsleid“ nıcht aufzuwiegen
scheint. Langfristig und allgemein kann sıch die Arbeitnehmerschaft dieser Unterord-
Nuns die Leitungsgewalt der Unternehmer nıcht entziehen. Was produziert
wırd und W1e produziert wırd, wırd nıcht VOIN arbeitenden Menschen selbst, sondern
VO Unternehmer entschieden. Ob das produzierte CGut die menschlichen Opfer, die
seine Produktion erfordert, tatsächlich aufwiegt, für ine Entscheidung dieser rage
besitzen WIr keinen funktionierenden gesellschaftliıchen Regelmechan1ismus. Tarıtver-
handlungen sind Machtkämpfte; ıhr Ergebnis tragt AaUS sıch heraus noch nıcht das Slie-
gel] der Gerechtigkeit. Die Kritiker uUuNserTes VOIIN Unternehmer bestimmten Wırt-
schaftssystems argumentieren HU Eın Großteil der Bevölkerung wırd dadurch, daß
die Unternehmerschaft den Wirtschaftsprozeiß 1 Sınn der Eıgentümer der Produk-
tiıonsmittel lenkt, einem Kräfteeinsatz EZWUNSCNH, der 1Ur 1mM Sınn der Unterneh-

Als Gründe für die Privateigentumsordnung werden VOI der katholischen Soziallehre vorgebracht:
Selbständigkeit un! Eıgenverantwortung des Menschen; Aufgliederung un! Abgrenzung der Zuständig-
keiten:; Sıcherung der Würde und Freiheıit des Menschen. Vgl Höftner, Art Eıgentum, 1n : Staatslexi-
kon, (Freiburg “41958) 1071

Mitbestimmung 1m Unternehmen. Bericht der Sachverständigenkommission Zur Auswertung der bis-
herigen Erfahrungen bei der Mitbestimmung (Stuttgart 100.
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mermentalität Leistung darstellt, die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit
echter Leistung aber eher behindert. Die Gewıinnerwartungen der Unternehmer, nıcht
die Bedürfnisse der Menschen entscheiden über den Gang der Wirtschaft. Sollten die
Arbeitnehmer nıcht einen direkteren Einfluß auch auf die wiıirtschaftlichen Entschei-
dungen der Unternehmen bekommen?

Zweıiıtellos können die komplexen Unternehmensentscheidungen unmöglich durch
quasi-plebiszitären Mehrheitsbeschlufß der betreffenden Belegschaft direkt gefällt WT -

den, sondern mussen weiterhin eıner qualifizierten Führungselite MI1It Fachkenntnissen
überlassen Jleiben. Um die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen die Jjeweıilige
wirtschaftliche Siıtuation und damıt auch die Dynamik UNSET:6S Wiırtschaftssystems nıcht
Zu lähmen, mussen die für das Unternehmen und für die Gesamtgesellschaft bedeut-

Entscheidungen notwendigerweise VO  : der Spitze ausgehen. Der Unternehmer
csollte sıch aber gleichermaßen als Vertreter der Interessen des Faktors Arbeit W1€e des
Faktors Kapiıtal verstehen. Tatsächlich fühlen sıch auch viele Unternehmer 1ın yleichem
Ma{ beiden Faktoren gegenüber verantwortlich. Der Mitbestimmungsstreit geht mehr

die Frage, 1n welcher Form diese Verantwortung auch Juristisch in der Unter-
nehmensverfassung ZU Ausdruck kommen sollte. ur wirksamen und fachlich quali-
Azierten Repräsentatıion der Arbeitnehmer 1mM Aufsichtsrat der Unternehmungen bieten
sıch die Gewerkschaften a deren Funktionäre ehesten befähigt erscheinen, ine
derartige Leitungsfunktion uszuüben. Dagegen wiıird ine an Reihe neh-
mender Einwände vorgebracht. Wenn somıt über die Art der Beteiligung der Arbeit-
nehmerschaft der Verantwortung für das Unternehmen, über ıhre rechtliche Aus-
gestaltung und iıhre renzen auch eın weıter Spielraum für berechtigte Meınungsver-
schiedenheiten besteht, darf das Unternehmen heute nıcht mehr einselit1g als Ange-
legenheıit des Faktors Kapıtal konzipiert werden. Am Erfolg des Unternehmens sind
Kapital und Arbeit yleichermaßen beteiligt und interessiert. Ahnlich W16e die Eıgen-
tumer mi1t iıhrem Kapitaleinsatz haften auch die Arbeitnehmer mMI1t dem Risiko iıhres
Arbeıitsplatzes für den Unternehmenserfolg.

Sıcher wiıird die orm der Unternehmensleitung MI1t Notwendigkeıit „demokrati-
schere“ Formen annehmen mussen im Sınn einer Delegation VO  z) Verantwortung un
Beteiligung den treftenden Entscheidungen. Das geschieht auch AUuS Oorganısati1ons-
technischen Gründen 1in immer yrößerem Umftang. Nıcht 1Ur der autorıtäre „Herr-ım-
Hause-Standpunkt“ 1St hofinungslos veraltet, sondern auch die paternalistische Unter-
nehmensführung jenes Unternehmers, der AaUuUS einem Gefühl ethischer Verantwortung
£ür die „Famılie seiner Betriebsangehörigen“ m1t väterlicher Vorsorge tätıg wırd, ihnen
aber keine wirkliche Einsıicht und Mitwirkung be] seinen Entscheidungen einriumt.
Von einem weıtgehenden, instiıtutionell verankerten Mitbestimmungsrecht der Arbeit-
nehmer, auch bei der Auswahl der Entscheidungsträger 1m Unternehmen, hat der Un-
ternehmer als solcher 1 Gegensatz Z Eıgentümer a2um türchten: Seıine
Führungsqualitäten werden immer gebraucht werden, und ine tüchtige Unternehmens-
Jleitung lıegt 1m ureigensten Interesse der Arbeitnehmer.
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Die Verantwortung des Unternehmers gegenüber
der Gesamtgesellschaft

Wırd die Arbeitnehmerschaft der Verantwortung für die Unternehmensentschei-
dungen mitbeteıiligt, siınd immer noch nıcht alle Schwierigkeiten ausgeraumt. Die (36-
meinsamkeıt der Interessen VO  e Kapitaleignern und Arbeitnehmern Erfolg eines
bestimmten Unternehmens bedeutet noch nıcht, da{fß damıt auch die Interessen der (z6-
samtgesellschaft genügend gesichert sind. Der eigentliche Vorwurt ACSCH den Unter-
nehmer 1n der Leistungsgesellschaft betrifit Sar nıcht schr seine Machtstellung 1m Un-
ternehmen, sondern die Unternehmermacht 1n der Gesamtgesellschaft. Die Unterneh-
MCrT, wiırd ZESART, entscheiden ohne politische Leg1itimation über den Kurs der Wırt-
schaft und damıt 1n welıtem Umfang auch der Gesellschaft. Diese gesellschaftliche Macht
verbleibt iıhnen auch dann, wenn S1e nıcht 1Ur VO  } den Kapitaleignern, sondern auch VO  w}

den Arbeitnehmern ihres Unternehmens Jegitimiert werden. Die Gefahr unternehmens-
egolstischer Entscheidungen 1STt damit noch nıcht überwunden.

Wer über die wiırtschaftliche Macht spricht, die die Unternehmer iın der Gesellscha ft
ausüben, dem wırd häufig entgegengehalten, daß die Unternehmer VO  a’ dieser Macht
celber wen1g erfahren. Ihre Entscheidungen werden sachlich VO Markt vorgegeben;

geht 1Ur darum, das in der entsprechenden Sıtuation Rıchtige treften. Unterneh-
mmer haben die Kosten 1n Schach halten, NEeUeEe Absatzmöglichkeiten erschließen,
Arbeitsplätze sıchern, Rationalisierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Verantwor-
LuUunNg für das Wohl ihrer Belegschaft 1STt iıhnen bewulfit. ber acht über die (sesamt-
vesellschaft welcher Unternehmer hat die schon?

Das wırd auch VO  3 den Kritikern ÜMNSELES Wırtschaftssystems weitgehend zugegeben:
Auch der Unternehmer selbst 1St weıthin der Gefangene des Systems, wWw1e übrigens auch
arl Marx ausdrücklıch betonte. Die Wırtschaftsordnung des Wettbewerbs mi1t iıhren
scheinbaren oder wirklichen Sachzwängen führt den Unternehmer dazu, VO  - sıch und
anderen 1im Streben nach Unternehmensgewinn wirtschaftliche Leistungen abzuverlan-
SCNH, die echte Humanıtät verhindern, die alle den Sınn des Lebens vertehlen lassen.
Der einzelne erfährt sıch als eingespannt 1n eın 5System, das ıhm nıcht mehr erlaubt,
selne eigene Lebenserfüllung suchen und finden

Wıe vollzieht sıch diese Vertälschung der Lebenswerte? Die echte Leistung der Wırt-
schaft 1St darın suchen, da{ß s1e menschliche Bedürfnisse befriedigt. Nun richtet der
Unternehmer seine Produktion aber AdUus den Gewıinnerwartungen MIt den gC-
machten Einschränkungen. Für ıh 1St die Markt auftretende Nachfrage Ma{(ßstab
der gesellschaftlichen Bedürtnisse. Nichrt alle menschlichen Bedürtfnisse lassen sich aber
marktmäfßßig außern. Nur die kaufkräftige Nachfrage macht sıch auf dem Markt be-
merkbar: LLUTL S1e wird befriedigt..

Abgesehen VO  E gew1ssen Grundbedürfnissen 1STt dıe Bedürfnisstruktur der Verbrau-
cher beeinflußbar. Durch Marketing mu{ß sich 1n der Wohlstandsgesellschaft der Produ-
ZEeNHNt seine Nachfrage erst schaften. ber die Manıipulation des Käufters durch die Wer-
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bung 1St 1n den etzten Jahren viel geschrieben worden, Rıchtiges und Übertriebenes
Entscheidend bleibt für diesen Zusammenhang: hne Absatzstrategie MI1t aufwendiger
Käuftferbeeinflussung ware i1ne moderne Wıiırtschaft nıcht mehr denkbar. Galbraith hat
betont, da die Wirtschaft expandieren mufß, WENN nıcht gefährlichen Rückschlä-
SC kommen soll Das heißt aber, da{f Bedürfnisse geweckt werden mussen. Der
Verbraucher mu{fß unzutrieden gemacht werden M1t dem, W as hat, bereit se1n,
NEeUeE Produkte kaufen Der Abstand 7zwıischen subjektiv empfundenem Bedürfnis
und seiner Befriedigung mu{fß künstlich immer wieder vergrößert werden. Dazu mufß
mit psychologisch ratfinierten Werbemafßnahmen die Vorstellung suggeriert werden,
der Besıtz wirtschaftlicher Güter verschafte Lebensglück. Wıe eın Eichhörnchen 1m
Tretrad äuft der einzelne immer schneller, ohne sein Zıel, das versprochene Lebens-
gy]lück, erreichen

Dıie Verteidiger der Leistungsgesellschaft verweisen demgegenüber auf den Wett-
bewerb, durch den ine Steuerung der wirtschaftlichen Produktion nach Quantıität und
Qualität 1mM Sınn der Verbraucherbedürfnisse und -wünsche erfolge. uch die Bemes-
SUuns der Arbeıitsentgelte und Lohneinkommen werde geregelt durch die objektive An-
gebots- und Nachfragesituation auf dem Arbeitsmarkt. Eıner dynamischen Wirtschaft
stehe kein besseres Lenkungssystem A Verfügung, ohne da{iß einzelnen ıne sachlich
nıcht notwendige Macht über Menschen verliehen werde, indem nämlich 1ne gesell-
schaftliche Autorıität bestimme, Was dıie „‚wahren Bedürtnisse“ der Menschen sein
hätten. Der Markt als Ausdruck der objektiven Gegebenheiten VO  3 Angebot und Nach-
Irage 19) besser als planerische Voraussicht oder Willkür für die beste Versorgung
der Menschen miıt den Gütern, die S1e wünschen. Diese Freiheit der Güterwahl und
Güterproduktion se1 das hervorstechende Kennzeichen uUunNnserfer Wirtschaftsordnung,
und komme LLUT darauf A Wettbewerbshemmnisse und -VEIrZEITUNSCN mehr noch
als bisher abzubauen.

Tatsächlich x1bt keıin besseres Instrument ZUr Feinabstimmung der Produktion auf
den Bedarf als den Wettbewerb 7zwiıischen konkurrierenden Unternehmen. Er hat die
Kräfte freigesetzt, denen WIrr unNnseren Wohlstand verdanken, die Versorgung der (SE-
sellschaft MIt Gütern des assenkonsums. ber abgesehen VO  «} der Tatsache, da{fß 1n
der Wırklichkeit lange nıcht vollkommen funktioniert Ww1e 1mM theoretischen Modell,
1St 1mM Gefolge des „Wırtschaftswunders“ be1 den Verteidigern des Wettbewerbs ine
Einsicht “vielfach verlorengegangen, die den Begründern der „Sozialen Marktwirt-
schaft“ noch klarer VOT Augen stand: „Wettbewerb 1sSt Mittel, aber nıcht etzter
Zweck.“9 Das Wettbewerbssystem 1St keine umtassende „natürliıche Ordnung“, das
eine polıtische Rahmenplanung oder überflüssig machen könnte, sondern der
Wettbewerb muß als ein Instrument einer politischen Ordnungskonzeption dort e1n-

Vgl hıerzu Kerber u Manipulierung des Menschen durch die Werbung?, 1n dieser Zschr. 186
(1970) 313328

John Kenneth Galbraith, Gesellscha ft 1m Überfluß München bes 168
Vorwort ZU Jahrbuch RDO (1948) C
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ZSEeSELZLT werden und auf die Bereiche beschränkt leiben, sıch Zu Wohl der Men-
schen auswirkt. Die oyroßen Fragen der soz1alen Gerechtigkeit CrIMaS nıcht lösen.
Beispielsweise besteht 7zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern keine Wettbewerbs-
situation. Die Grenzproduktivitätstheorie 1St keine Lösung des Verteilungsproblems.
Dıie Chancen der Leistungsanerkennung sind zwiıischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
Mern nıcht gleich verteilt.

Weıil die Unternehmerschaft den Wırtschaftsprozefß nach den Marktgesetzen lenkt,
entsteht 1i1ne Tendenz, LUr noch marktmäßig verwertbare Leistungen als solche gesell-
schaftlich gelten lassen. Nur noch jene gesellschaftlichen Bedürfnisse werden erfüllt,
MI1It denen sıch privatwirtschaftlicher Gewıinn erzielen äßt Die Unternehmer üben
nıcht [0]  9 sondern gerade SsCHh ihrer Abhängigkeit VO  w} den Sachzwängen des öko-
nomischen Systems 1n dieser Gesellschaft Macht AUS, die mehr und mehr auch den poli-
tischen Raum beeinflußt und das freiheitliche Gesellschaftssystem 1n einen techno-
logischen Determiniısmus verwandeln droht

Dıie entscheidende Frage lautet 1U} Mufß dıe Unternehmerschaft notwendigerweise
Mittelglied 1n derartigen gesellschaftlıchen Determinısmen spielen, oder VEIMAS S1e
einen Teil der gesamtgesellschaftlichen, öffentlichen Verantwortung überneh-
INCN, die ıhr aufgrund ıhrer Stellung zukommt? WAar 1St 1n erster Linıe Auifgabe der
staatlıchen Politik, die Rahmenbedingungen SETIZECN, iınnerhal derer siıch das gesell-
schaftliche und wiırtschaftliche Leben entfalten kann. Der Staat aber bedarf 1n unNnseTrer

Demokratie heute mehr noch als früher der Unterstützung der starken gesellschaft-
lichen Kräfte, der Mitarbeit aller jener, die die Probleme AUS täglicher Ertahrung ken-
1CNI, des Sachverstands der Experten, und dies alles nıcht NUr 1mM Sınn einer NSCH Inter-
essenpolitik. Die öftfentliche Verantwortung der privaten Unternehmerscha f} betrift 1MmM
Grund alle die großen gesellschaftspolitischen Aufgaben, die heute anstehen und dis-
kutiert werden: Ordnungspolitik, Wettbewerbs- und Umwveltpolitik, Strukturpolitik
und Stabilitätspolitik, Beschäftigungspolitik, Bildungs- und Vermögenspolitik. Die (n
ternehmerscha verspielt ıhr Recht, 1m Namen der Wirtschaft sprechen, WENN S1e
versaumt, sıch mit solchen über Betrieb und Unternehmen hinausreichenden Fragen
auseinanderzusetzen.

Dies se1i gezeigt Beispıiel der Wettbewerbspolitik. Dıie Unternehmerschaft AISU-
mentıiert, der Wettbewerbsmechanismus lasse nıcht Z daß der einzelne Unternehmer
oder die Unternehmerschaft als Jar über den Rahmen der einzelwirtschaftlichen Ren-
tabıilität hinausdenke und entsprechend handle. Dıe Sachzwänge des Wettbewerbs-
SYSTEMS werden als Alıbi benutzt, die N} Fülle der gesellschaftspolitischen Aufgaben
dem Staat überlassen. Wenn sıch aber der Staat als schwach erweıst, mi1t diesen
Problemen rechtzeitig fertig werden, weıl die Politiker ihrerseits wieder VO  3 den
mächtigen gesellschaftlıchen Kräften und Interessen abhängig sind und nach dem (7e=
SELZ VO  e Angebot und Nachfrage auf dem politischen „Meiınungsmarkt“ agıeren, WEn

deshalb viele dringende Aufgaben der Wirtschaft Volks im marktwirtschaft-
lichen System ungelöst bleiben, wırd die Forderung nach Systemüberwindung, nach
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Überführung der Wirtschaft 1n Söfftentliche Verantwortung, 1in unmittelbare staatliche
Kontrolle immer mehr Überzeugungskraft vewinnen. Wenn sıch die Unternehmer-
schaft nıcht rechtzeitig für S$1e selbst vielleicht schmerzlichen Reformen beteiligt
und dadurch der Sozijalkritik den Boden entzieht, esteht Gefahr, dafß Ss1ie VO der ze1-
stigen Entwicklung überrollt wırd und dafß die Jugend nach einer gesellschaftlichen Ord-
NUunNng Ausschau hält, die allen mehr Gerechtigkeit, mehr Humanıtät verspricht.

Aufgaben der Unternehmerverbände

Die Unternehmerschaft wırd sich allmählich der Gefahren bewußt, die unNserer

marktwirtschaftlichen Ordnung drohen, WeNn nıcht gelingt, das angeschlagene
„Image“” des Unternehmers wiederherzustellen. Blofße Verteidigung bestehender
Rechtspositionen, Aufklärungs- und Werbekampagnen reichen dafür aber nıcht Aaus

Die gereıizte Heftigkeıit, mi1t der vielfach auf jede AÄußerung reagıert wird, AaUSs der ıne
Sympathie MI1t linksgerichteten Gruppen oder AAar marxıstischer Systemkritik heraus-
gelesen werden kann, verschärft 1LUFr die Polarıisierung. In einer agoress1V polarısierten
Gesellschaift, 1n der der ıne den anderen nıcht mehr versteht, lassen sıch dann für die
tatsächlichen Probleme ı98858 schwer rationale Lösungen finden Darum wird der Unter-
nehmer zunächst sich 185881 Verständnis mühen mussen für die Argumente, die —

sere marktwirtschaf#liche Ordnung vorgebracht werden. FEıne erfolgreiche, rentable un
auch soz1iale Gestaltung des Betriebslebens allein genugt heute nıcht mehr, den Autf-
yaben e1Nes Unternehmers 1n 1 S6GL6GT elit gerecht werden.

Nur durch eın Handeln, das das Gemeinwohl ausdrücklich 1n den Katalog der Un-
ternehmensziele einbezieht, wırd der Unternehmer langfristig se1ne Stellung als selb-
ständiger und freier Träger der wırtschaftlichen Entscheidung behaupten können. „Ge-
meinwohl“ 5ßt sıch 1er definieren als jene yemeınsame Grundlage gesellschaftlicher
Exıistenz, VO der alle abhängen, als jener Zustand, der allen ermöglicht, ihre Der-
sönlichkeit 1n Frieden un: Freiheit enttalten 1 Konkreter Aßt sıch gemeinwohl-
konformes Verhalten negatıv umschreiben: Vor jeder Entscheidung sollte 3808  e sıch
fragen, welchen Ergebnissen führen würde, WenNnn alle der Handlungsmaxime fol-
SCHh würden, die anzuwenden INa  - 1m Begriff steht. Erscheint das Ergebnis unannehm-
bar oder ungerecht, verstöfßt die Handlung das Gemeinwohl. Nıcht alles recht-
ıch mögliche, Jegale Handeln 1St also ethisch vertretbar. Zumindest sollte INa  3 sich
immer wieder prüfen, ob nıcht unternehmerische Alternativentscheidungen o1Dt, die
dasselbe Unternehmensziel MIt gyeringeren volkswirtschaftlichen un: sozialen Kosten
1m weitesten Sınn („humanen Kosten”) erreichen vermögen. Es dürfte einem Unter-
nehmer durchaus ZUZumuten se1n, für seinen Betrieb auch autf ZEW1SSE Vorteile VeI-

zıchten, WECLN S1e MIt soz1alen Nachteilen für die Allgemeinheıit verbunden sind.

10 Vgl Pastoralkonstitution „Gaudıum eit Spes des IHE Vatikanıschen Konzıls, Nr 26
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Zugegebenermaßen sınd solche Verzichte 1n unNnserem Wırtschaftssystem aber NUr in
begrenztem Umfang möglıch, W ECI11 der Betrieb wettbewerbsfähig leiben oll Vom
Einzelbetrieb allein her lassen sich die eigentlich gesellschaftspolitischen Aufgaben nıcht
lösen. uch 1St der einzelne Unternehmer VO  3 seinen betrieblichen Aufgaben her oft
in Anspruch 24  1908801  9 dafß siıch überfordert tühlt, W C111l auch noch die orößeren
gesellschaftspolitischen Zusammenhänge überdenken soll, die Nebenwirkungen seiner
Entscheidungen. Das kann NUuUr yemeinsam geschehen, und dafür mussen ıhm Hılten
angeboten werden. In der Ofrtentlichkeit erscheinen dıe Unternehmerverbände vielfach
als reine Interessenvertretungen nach außen, als Lobbys DE Verteidigung un: Konser-
vierung des Bestehenden. Durch oftene Diskussion un Auseinandersetzung 1n ihren
eigenen Reihen könnten s1e vielleicht einem vew1issen Verhaltenskodex arbeiten,

Zielvorstellungen entwickeln über die Rolle der Unternehmerschaft 1n der (36-
samtgesellschaft und das diesen Zielvorstellungen entsprechende Unternehmerverhalten
1n den einzelnen Wirtschaftszweigen. Gelänge ihnen, auf diese Weıse bestehende
Mifßstände selber beseitigen oder einzudäimmen, künftige Entwicklungen rechtzeitig
vorwegzunehmen und Wirtschaftssystem weiterzuentwickeln, würde die DPa-
role VO  a der „Systemüberwindung“ vıiel VO  e ihrer Anziehungskraft verlieren und auch
das Ansehen der Unternehmerverbände sich wieder festigen.

Schliefßlich wırd auch viel davon abhängen, autf welche Weise und 1n welche Rıichtung
die Unternehmerverbände den Gesetzgeber beraten, VO  = ihrer Bereitschaft, NOL-

wendiıgen Reformen mitzuwiıirken. Der Staat droht immer mehr Z Spielball der
gesellschaftlichen Gruppen werden. Es dürfte keine ethische Überforderung se1n,
WECLNN INa  - verlangt, dafß 1ın einer Demokratie 1m Zweitelsfall der Staatsbürger das (3e-
meinwohl über seiıne Partikularinteressen stellen sollte Dies oilt mehr, je bedeu-
tender die Stellung 1St, die eiıner 1n der Gesellschaft einnimmt. Was der einzelne nıcht

eisten VEIMAS, wofür auch treıe gesellschaftliıche Vereinigungen SsCh ihrer INan-

gelnden Zwangsgewalt nıcht genugen, das sollte VO Staat institutionalisiert werden,
un jeder Bürger sollte eın Interesse daran haben, dafß dies veschieht. In diesem Bereich
kann der Beweıis geliefert werden, dafß HISGCLE Wirtschaftsordnung anpassungsfähiger
iSt, wenıger VO  - System- und Leistungszwängen beherrscht, als ıhre Kritiker ihr VOI-

werten.
Leistungsdruck und Fremdbestimmung sind nıcht kennzeichnend alleın für Wirt-

schaftssysteme, 1n denen Privateigentum Produktionsmitteln besteht. Auch 1mM Ost-
block sind die Interessen „des Unternehmens“ nıcht unmittelbar identisch mi1ıt den In-
sen der 1MmM Unternehmen arbeitenden Menschen ; dort wırd der Leistungsdruck
vielmehr noch adurch verschärft, dafß der S elne 1mM Namen der Allgemeinheıt Z
Arbeit 1im Betrieb verpflichtet wiırd 1 In keinem Fall können die gesellschaftlich NOL-

11 In Art 1972 der Verfassung der heißt Bn „Die Arbeit 1st 1n der PFflicht un Ehren-
sache eines jeden arbeitsfähigen Burgers ‚Wer iıcht arbeıtet, soll auch ıcht essen!‘ In der gilt der
Grundsat-z des Soz1ialısmus: ‚Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seliner Leistung  e Vgl rat
Kıelmannsegg, Demokratienorm und Leistungsprinz1p, 1n * Civıtas 1 (1972) 13
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wendigen Cüter und Dienste ohne einen zew1ssen Leistungsdruck erstellt werden. Es
kommt 1Ur darauf a VO  - W CI und 1n w essen Namen, autf welche Weise und auf
welche Ziele hl[l Leistungsdruck ausgeübt wird.

Dıie Leitungsgewalt des Unternehmers stellt in jedem Falle eiınen Machtfaktor dar
Jle gesellschaftliche Macht bedarf der Kontrolle. In der privatwirtschaftlichen Ord-
Nung 1ST die Unternehmermacht und eingeschränkt durch die politische Kon-
trolle des Staats, für den immerhin noch leichter 1St, wirtschaftliche Macht
Mißbrauch sichern, als s1e selbst auszuüben. Gefährlicher ware ine Konzentratıion
dieser Macht in einer einz1gen politischen NStANZ: Weniger noch als dem soz1alen
ruck der Konsumgesellschaft kann sıch der einzelne dem politischen Druck des Plan-
solls e1nes Staats entziehen, dessen Leitung dann allein bestimmen hat, welche Ta
Stungen erstellt und als solche anerkannt werden sollen iıne demokratische Kontrolle
der staatlichen Entscheidungsträger hılft dagegen wen1g, vollkommen in  } S1e sich
auch denken Mag Würde sıch NsSseTfTe Unternehmerschaft 1n Ühnlicher Weiıse für das
öftentliche Wohl mitverantwortlich fühlen und daran ihre Entscheidungen ausrichten,
W1e sıch manche VO  en den politisch legitimierten Trägern wirtschaftlicher Entschei-
dungen 1n einer sozialistischen Zukunftsgesellschaft erhoffen, dann bestünde kein ‚W Ee1-
fe]l daran, daß ıne privatkapitalıstisch organısıerte Wirtschaft besten dem Menschen
dient.
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